
Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der Stadt Willebadessen 

vom 19.12.2008 
1. Änderung vom 21.07.2011 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel I des Gesetzes vom 09.10.2007 (GV. NRW. 2007, S. 380), 
der §§ 1, 2, 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land NRW (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 
712), zuletzt geändert durch Artikel X des Gesetzes vom 09.10.2007 
(GV. NRW. 2007, S. 380), und des § 65 des Wassergesetzes für das 
Land NRW (Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt 
geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 11.12.2007 (GV. NRW. 
2007, S. 708 ff.) hat der Rat der Stadt Willebadessen in seiner Sit-
zung am 20.07.2011 die folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Benutzungsgebühren und Kleineinleiterabgabe 

 

(1)  Für die Inanspruchnahme der Abwasseranlage i. S. d. § 4 Abs. 
2 und des § 7 Abs. 2 KAG erhebt die Stadt zur Deckung der 
Kosten i. S. d. § 6 Abs. 2 KAG und der Verbandslasten nach § 7 
KAG Benutzungsgebühren (Abwassergebühren). 

(2)  Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt und für 
Fremdeinleitungen, für die die Stadt die Abgabe zu entrichten 
hat, wird über die Abwassergebühr abgewälzt. 

§ 2 
Gebührenmaßstäbe 

(1)  Die Stadt Willebadessen erhebt getrennte Abwassergebühren 
für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser. 

(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwas
 sermaßstab (§ 3). 

(3)  Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der Grundlage 
der Quadratmeter der bebauten bzw. überbauten und / oder 
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versiegelten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, 
von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die öffentli-
che Abwasseranlage gelangen kann (§ 4). 

§ 3 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häus-

lichen und gewerblichen Schmutzwassers berechnet, das der 
Abwasseranlage von den angeschlossenen Grundstücken zuge-
führt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) Schmutz-
wasser.  

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasser-

versorgungsanlage bezogene Frischwassermenge (§ 3 Abs. 3) 
und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten 
Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wasser-
menge (§ 3 Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weislich verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, 
die nicht in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 
3 Abs. 5 und 6). 

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch 

Wasserzähler ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasser-
zähler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

(z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der 
Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf seine 
Kosten eingebauten und ordnungsgemäß funktionierenden Was-
serzähler zu führen. Der Nachweis über den ordnungsgemäß 
funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasser-
zählers nicht zumutbar, so ist die Stadt berechtigt, die aus die-
sen Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z. B. auf 
der Grundlage der durch eine wasserrechtliche Erlaubnis festge-
legten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpleis-
tung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Be-
rücksichtigung der statistischen Verbräuche im Stadtgebiet). Ei-
ne Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert. 
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(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf 
dem Grundstück nachweisbar verbrauchten oder zurückgehalte-
nen Wassermengen abgezogen. Von dem Abzug sind Wasser-
mengen bis zu 20 m³ jährlich ausgeschlossen. Der Nachweis der 
verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem 
Gebührenpflichtigen und ist innerhalb von 8 Wochen nach Be-
ginn des Erhebungszeitraumes geltend zu machen.  

 
(6) Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung wird die 

Wassermenge um 12 cbm/Jahr je Großvieheinheit herabgesetzt; 
maßgebend ist die Viehzahl an dem Stichtag der Viehzählung 
des Kalenderjahres, jedoch ist nur die Wassermenge für Vieh-
einheiten abzugsfähig, die einen Durchschnittsverbrauch von 40 
cbm/Jahr je Person übersteigt. 

 
Im Sinne dieser Satzung sind Vieheinheiten gleichzusetzen mit  
folgenden Einheiten: 
  

Pferd     Vieheinheit = 1 
  

Rindvieh (Kälber, Jungvieh bis zu 2 Jahre alt)  
      Vieheinheit = ½ 
  

Kühe, Bullen, Ochsen, Fährsen u. Masttiere     
     Vieheinheit = 1 
 
Schafe und Ziegen   Vieheinheit = 1/10 
 
Zuchtschweine    Vieheinheit = 1/3 
 
Mastschweine    Vieheinheit = 1/5 

 
Bruchteile einer Vieheinheit werden auf- bzw. abgerundet. 
 

(7) Die Schmutzwassergebühr setzt sich zusammen aus: 
 
      a) einer Grundgebühr von 60,00 € jährlich für Vorhalteleistungen 
 der Gemeinde    

 
 und  
 

b) einer Benutzungsgebühr von 3,42 € je Kubikmeter Schmutz 
wasser.  
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(8) Für industrielles und gewerbliches Schmutzwasser, dessen Ab-

leitung oder Reinigung der Stadt besondere Kosten verursacht, 
ist eine laufende Zusatzgebühr zu zahlen. Für die Bemessungs-
grundlage gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend. Die Zusatz-
gebühr wird im Einzelfall ermittelt und durch Ratsbeschluss fest-
gesetzt. 

 
 

§ 4 
Niederschlagswassergebühren 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswas-

ser ist die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten Grundstücksfläche, von denen Nieder-
schlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden 
abflusswirksam in die öffentliche Abwasseranlage gelangen 
kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere 
vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberir-
disch aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in die öffentli-
che Abwasseranlage gelangen kann.   

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen 

werden im Wege der  Befragung der Eigentümer der ange-
schlossenen Grundstücke ermittelt.  Der Grundstückseigentü-
mer ist verpflichtet, der Stadt auf Anforderung die Quadratme-
terzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
sowie in die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Flä-
che auf seinem Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht).  
Insbesondere ist er verpflichtet, zu einem von der Stadt vorge-
legten Lageplan über die bebauten (bzw. überbauten) und/oder 
versiegelten sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem 
Grundstück Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob diese Flä-
chen durch die Stadt zutreffend ermittelt wurden.  Auf Anforde-
rung der Stadt hat der Grundstückseigentümer einen Lageplan 
oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen sämt-
liche bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen 
entnommen werden können. Soweit erforderlich, kann die Stadt 
die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der Grund-
stückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht nicht nach oder lie-
gen für ein Grundstück keine geeigneten Angaben / Unterlagen 
des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. über-
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baute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von 
der Stadt geschätzt.    

 
(3) Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche ver-

ändert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Stadt inner-
halb eines Monates nach Abschluss der Veränderung anzuzei-
gen. Für die Änderungsanzeige gilt § 4 Abs. 2 entsprechend. 
Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem 
die Änderungsanzeige durch den Gebührenpflichtigen der Stadt 
zugegangen ist.  

 
 
(4) Für die bebauten und/oder befestigten Grundstücksflächen, von 

denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht lei-
tungsgebunden in die städtische Abwasseranlage gelangen 
kann, wird 

 
a) eine Grundgebühr von 60,00 € jährlich für Vorhalteleistungen     

der Gemeinde    
 

 und  
 

b) eine Benutzungsgebühr von jährlich 0,36 € je qm abfluss-
wirksame Fläche erhoben.  

 
 

 § 5 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den 

Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der 
Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der Restteil des 
Kalenderjahres.  

 
(2) Für Anschlüsse, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 

bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit 
deren Inkrafttreten. 

 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an 

die Abwasseranlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines 



6 

Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des Mo-
nats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 

 
 

§ 6 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 
 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht be-
stellt ist, der Erbbauberechtigte, 

b) der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betrie-
bes, 

c) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich berechtigt ist., 

d) der Träger der Straßenbaulast, dem die Entsorgungspflicht 
für das auf den Straßen anfallende Niederschlagswasser 
obliegt. 

  
 Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstücksei-
gentümer vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der 
dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. Für sonsti-
ge Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. 
Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt 
innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich 
mitzuteilen.  

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Ge-

bühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde 
die erforderlichen Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie ha-
ben ferner zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grund-
stück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen 
oder zu überprüfen.   

 
 

§ 7 
Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
 Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusammen 
 mit anderen Abgaben erhoben werden. 
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(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler 
 der Zählereinrichtungen erfolgt einmal jährlich, und zum Jahres-
 ende für das ablaufende Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann 
 sich die Stadt hierbei der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen be-
 dienen. 
(3) Die Gebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 8 
Vorausleistungen 

 
(1) Die Stadt erhebt am 15.2, 15.5, 15.8 und 15.11 jeden Kalender-

jahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen auf die Jah-
res-Abwassergebühr in Höhe von jeweils ¼ des Betrages, der 
sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche 
Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Abschlagszah-
lungen und Teilzahlungen nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Haushalte oder Betriebe. 

 
(2) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjah-

res. Die Endabrechnung und endgültige Festsetzung erfolgt im 
darauf folgenden Kalenderjahr durch Bescheid. 

 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen 

bemessen wurden, so wird der übersteigende Betrag erstattet 
bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering bemes-
sen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. 
Nach der Beendigung des Benutzungsverhältnisses werden zu-
viel gezahlte Vorausleistungen erstattet. Die auf einen zurück-
liegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträ-
ge sowie die sich aus der Abrechnung der Vorausleistungen er-
gebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
 

§ 9 
Verwaltungshelfer  

 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und 
Vorauszahlungen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder 
eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen. 
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§ 10 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall be-
sondere, insbesondere nicht beabsichtigte Härten, so können die 
Abwassergebühren gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden.  

 
 

§ 11 
Rechtsmittel und Zwangsmittel 

 
Gegen Anordnungen und Entscheidungen aufgrund dieser Satzung 
steht den Betroffenen der Verwaltungsrechtsweg offen. 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Willebadessen wird hiermit gem. 
§ 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666) und der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsve-
rordnung) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
und/oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
 schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
 macht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-
 det oder 
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d) der Form- und/oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
 Stadt Willebadessen  
 vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
 die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Willebadessen, den 21.07.2011 
 
gez. Hans Hermann Bluhm 
Bürgermeister 
 


